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Kreisstadt Siegburg                           Anlage 1  
 
 

Gremium: Rat der Kreisstadt Siegburg 
Sitzung am:      09.07.2026 
 
 

 

Bebauungsplan Nr. 50/8 „Nördliches Haufeld“ 
Plangebiet: Bereich zwischen der Wilhelmstraße und der von-Stephan-Straße im Siegburger Zentrum 

 
Eingegangene Stellungnahmen  
 
 
1 Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB 
 
Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sind keine Stellungnahmen 
eingegangen. 
 
 
2 Beteiligung der Behörden gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
 
Im Rahmen der Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB sind folgende Stellungnahmen 
eingegangen: 
 
2.1 Amprion 
2.2 Bezirksregierung Düsseldorf - Dezernat 26 – Luftverkehr 
2.3 Bonn Netz GmbH 
2.4 Deutsche Flugsicherung GmbH (DFS) 
2.5 Geologischer Dienst NRW - Fachbereich 31 
2.6 Kreisstadt Siegburg – Denkmalschutz 
2.7 Pledoc 
2.8 Rhein-Sieg Netz GmbH 
2.9 Rhein-Sieg-Kreis Referat Wirtschaftsförderung und Strategische Kreisentwicklung 
2.10 RSAG 
2.11 Stadtbetriebe Siegburg AöR 
2.12 Wahnbachtalsperrenverband  
2.13 Wasserverband Rhein-Sieg-Kreis 

 
Die aufgelisteten Stellungnahmen werden nachfolgend behandelt. 
 
 
2.1 Amprion 

mit Schreiben vom 30.01.2025 
 

 



 
 

2 
 

 
Stellungnahme der Stadtverwaltung: 

 
Kenntnisnahme. 
Die zuständigen Unternehmen wurden ebenfalls beteiligt. 
 
 

2.2 Bezirksregierung Düsseldorf - Dezernat 26 – Luftverkehr 
mit Schreiben vom 26.02.2025 
 

 
 

Stellungnahme der Stadtverwaltung: 
 
Kenntnisnahme. Der Hinweis zu potenziellen Belästigungen durch Fluglärm wird 
aufgenommen.  
 
 

2.3 Bonn Netz GmbH 
mit Schreiben vom 25.02.2025 
 

 
 

Stellungnahme der Stadtverwaltung: 
 
Kenntnisnahme. Die Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaf mbH (RSVG) wurde im 
Beteiligungsprozess angeschrieben. 
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2.4 Deutsche Flugsicherung GmbH (DFS) 
mit Schreiben vom 19.02.2025 
 

 
 

Stellungnahme der Stadtverwaltung: 
 

Kenntnisnahme. 
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Die DFS Deutsche Flugsicherung GmbH wird nicht weiter am Verfahren beteiligt. 
 

 
 

2.5 Geologischer Dienst NRW - Fachbereich 31 
mit Schreiben vom 13.02.2025 
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Stellungnahme der Stadtverwaltung: 
 

Kenntnisnahme. Der Hinweis wurde im Textteil des Bebauungsplanes ergänzt. 

 
 

 
2.6 Kreisstadt Siegburg – Denkmalschutz 

mit Schreiben vom 27.01.2025 
 

 
 

Stellungnahme der Stadtverwaltung: 
 

Kenntnisnahme. 
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2.7 PLEdoc GmbH - Leitungsauskunft 
mit Schreiben vom 30.01.2025 
 

 



 
 

7 
 

 

 
 

Stellungnahme der Stadtverwaltung: 

 
Kenntnisnahme. Es sind keine Baumaßnahmen in der Willhelmstraße selbst geplant. Der 
Hinweis zur Ferngasleitug wurde im Textteil des Bebauungsplanes ergänzt. 
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2.8 Rhein-Sieg Netz GmbH 
mit Schreiben vom 27.01.2025 

 
 

 
 

Stellungnahme der Stadtverwaltung: 
 

Kenntnisnahme. 
 
 

2.9 Rhein-Sieg-Kreis - Referat Wirtschaftsförderung und Strategische Kreisentwicklung 
mit Schreiben vom 25.02.2025 
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Stellungnahme der Stadtverwaltung: 
 
Abfallwirtschaft 
Der Anregung wurde gefolgt. 
Der Hinweis wurde im Textteil des Bebauungsplanes ergänzt. 
 
Altlasten 
Der Anregung wurde gefolgt. 
Der Hinweis wurde im Textteil des Bebauungsplanes ergänzt. 
 
Natur-, Landschafts- und Artenschutz 
Artenschutzprüfung 
Der Anregung wurde gefolgt. 
Eine Artenschutzrechtliche Prüfung (ASP I) wird durchgeführt. 
 
Vogelschlag an Gebäuden 
Der Anregung wurde gefolgt. 
Der Hinweis wurde im Textteil des Bebauungsplanes ergänzt. 

 
Lichtemissionen 
Der Anregung wurde gefolgt. 
Der Hinweis wurde im Textteil des Bebauungsplanes ergänzt. 
 
Gewässerschutz 
Der Anregung wurde gefolgt. 
Der Hinweis wurde im Textteil des Bebauungsplanes ergänzt. 
 
Klimaschutz 
Der Anregung wurde gefolgt. 
Es wurden Festsetzungen zur Verbesserung der mikroklimatischen Situation im Textteil des 
Bebauungsplanes ergänzt. 
 
 

2.10 RSAG 
mit Schreiben vom 31.01.2025 
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Stellungnahme der Stadtverwaltung: 
 

Kenntnisnahme. Es werden keine baulichen Veränderungen an den vorhandenen öffentlichen 
Verkehrsflächen vorgenommen.  

 
 

2.11 Stadtbetriebe Siegburg AöR 
mit Schreiben vom 14.02.2025 
 

 
 

Stellungnahme der Stadtverwaltung: 
 

Kenntnisnahme. 
 
Die Anregungen zu Dachbegrünung, Bodenversiegelung und Metalldächer wird bei der 
weiteren Planung berücksichtigt.  

 
2.12 Wahnbachtalsperren verband  

mit Schreiben vom 28.01.2025 
 

 
 

Stellungnahme der Stadtverwaltung: 
 

Kenntnisnahme. 
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2.13 Wasserverband Rhein-Sieg-Kreis 
mit Schreiben vom 06.02.2025 
 

 
 

Stellungnahme der Stadtverwaltung: 
 
Kenntnisnahme. 
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Eingegangene Stellungnahmen  
 
3 Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB 
 
Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sind keine Stellungnahmen 
eingegangen. 
 
 
4 Beteiligung der Behörden gem. § 4 Abs. 2 BauGB 
 
Im Rahmen der Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB sind folgende Stellungnahmen 
eingegangen: 
 
4.1 Wahnbachtalsperrenverband 
4.2 Bezirksregierung Köln - Dezernat 54A 
4.3 Rhein-Sieg Netz GmbH 
4.4 Kreisstadt Siegburg - Untere Denkmalbehörde 
4.5 Amprion 
4.6 Vodafone West GmbH 
4.7 Kreisstadt Siegburg - Sachgebiet Mobilität 
4.8 Wasserverband Rhein-Sieg-Kreis 
4.9 Stadtbetriebe Siegburg AöR - Fachbereich Abwasser 
4.10 Bezirksregierung Düsseldorf - Dezernat 26 Luftverkehr 
4.11 LVR - Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland 
4.12 Rhein-Sieg-Kreis - Referat Wirtschaftsförderung und Strategische Kreisentwicklung 
4.13 Stradtwerke Bonn GmbH 
4.14 Pledoc 
4.15 Kreisstadt Siegburg - Amt für öffentliche Ordnung 
 
Die aufgelisteten Stellungnahmen werden nachfolgend behandelt.  
 
4.1 Wahnbachtalsperrenverband 

mit Schreiben vom 02.03.2026 
 

 
 
Stellungnahme der Stadtverwaltung: 
 

Kenntnisnahme. 
 

4.2 Bezirksregierung Köln - Dezernat 54A 
mit Schreiben vom 03.03.2026 
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Stellungnahme der Stadtverwaltung: 
 

Kenntnisnahme. 
 

4.3 Rhein-Sieg Netz GmbH 
mit Schreiben vom 03.03.2026 
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Stellungnahme der Stadtverwaltung: 
 

Kenntnisnahme. 
 

4.4 Kreisstadt Siegburg - Untere Denkmalbehörde 
mit Schreiben vom 05.03.2026 
 

 
 
Stellungnahme der Stadtverwaltung: 
 

Kenntnisnahme. 
 

4.5 Amprion 
mit Schreiben vom 06.03.2026 

 
 
Stellungnahme der Stadtverwaltung: 

 
Kenntnisnahme. 
 

4.6 Vodafone West GmbH 
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mit Schreiben vom 06.03.2026 
 

 
 
Stellungnahme der Stadtverwaltung: 

 
Kenntnisnahme. 
 

4.7 Kreisstadt Siegburg - Sachgebiet Mobilität 
mit Schreiben vom 09.03.2026 
 

 
 
Stellungnahme der Stadtverwaltung: 
 

Kenntnisnahme. 
 

4.8 Wasserverband Rhein-Sieg-Kreis 
mit Schreiben vom 09.03.2026 
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Stellungnahme der Stadtverwaltung: 

 
Kenntnisnahme. 
 

4.9 Stadtbetriebe Siegburg AöR - Fachbereich Abwasser 
mit Schreiben vom 13.03.2026 
 

 
 
Stellungnahme der Stadtverwaltung: 

 
Kenntnisnahme. Da die Anregung auf Umweltschutzgründe abzielt, kann sie nicht zusammen 
mit Festsetzungen, die die äußere Gestaltung baulicher Anlagen gem. § 9 Abs.4 BauGB in 
Verbindung mit § 86 BauO NRW festgesetzt werden. Daher wird die Anregung zu 
großflächigen, unbeschichteten Metalldächer und Metallfassaden als Hinweis in die textlichen 
Festsetzungen des Bebauungsplan mit aufgenommen. 
 

4.10 Bezirksregierung Düsseldorf - Dezernat 26 Luftverkehr 
mit Schreiben vom 19.03.2026 
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Stellungnahme der Stadtverwaltung: 
 

Kenntnisnahme. Der Hinweise zum Fluglärm wird beibehalten.  
 

4.11 LVR - Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland 
mit Schreiben vom 23.03.2026 
 

 
 
Stellungnahme der Stadtverwaltung: 
 

Kenntnisnahme. Die Hinweise wurden bereits in den Bebauungsplan aufgenommen.  
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4.12 Rhein-Sieg-Kreis - Referat Wirtschaftsförderung und Strategische Kreisentwicklung 

mit Schreiben vom 24.03.2026 
 

 
 
Stellungnahme der Stadtverwaltung: 
 

Kenntnisnahme. 
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4.13 Stadtwerke Bonn GmbH 

mit Schreiben vom 27.03.2026 
 

 
 
Stellungnahme der Stadtverwaltung: 

 
Kenntnisnahme. 
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4.14 Pledoc 

mit Schreiben vom 30.03.2026 
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Stellungnahme der Stadtverwaltung: 
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Kenntnisnahme. 
 

4.15 Kreisstadt Siegburg - Amt für öffentliche Ordnung 
mit Schreiben vom 08.04.2026 
 

 

 



 
 

26 
 

Stellungnahme der Stadtverwaltung: 
 
Kenntnisnahme. Der folgende Hinweis wird in den Bebauungsplan aufgenommen:  
 
Spätestens sechs Monate vor Baubeginn ist ein Antrag auf Luftbildauswertung bei der örtlichen 
Ordnungsbehörde zu stellen. Die rechtzeitige Beantragung dient dazu, Bauverzögerungen und 
-stilllegungen zu vermeiden. 
Vor Baubeginn ist die Bescheinigung über die Kampfmittelüberprüfung bei der zuständigen 
Bauaufsichtsbehörde (Kreisstadt Siegburg Planungs- und Bauaufsichtsamt) vorzulegen. Falls 
die Kampfmittelüberprüfung nicht vor Baubeginn realisiert werden kann, z.B. bei 
Bohrlochdetektionen oder baubegleitender Kampfmittelräumung, so ist die 
Kampfmittelüberprüfung mit der örtlichen Ordnungsbehörde abzustimmen. 
 


